
Die Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wird ortsüblich bekannt gemacht in den Mittei-
lungsblättern der Verbandsgemeinden Schweich, Wittlich-Land, Ruwer, Hermeskeil, Trier-Land sowie in der 
Rathaus-Zeitung der Stadt Trier.  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Pumpspeiche rkraftwerk Rio, Landkreis 
Trier-Saarburg 

Einstellungsbeschluss gemäß § 9 Flurbereinigungsges etz 
 

I. Anordnung 

1. Einstellung des vereinfachten Flurbereinigungsve rfahren (§ 9 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG)) 

Hiermit wird die Einstellung des durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 25.03.2013 ein-
geleiteten vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Pumpspeicherkraftwerk Rio, Landkreis 
Trier-Saarburg angeordnet.  

 

2. Flurbereinigungsgebiet 
Die Einstellung umfasst alle Flurstücke, die im Flurbereinigungsgebiet liegen.  

 

3. Teilnehmergemeinschaft 
Die Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten Flurbereinigung Pumpspeicherkraftwerk Rio 
mit Sitz in Ensch, Landkreis Trier-Saarburg, erlischt.  

 

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzu ng   

Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen werden alle zeitweiligen Einschränkungen 
der Grundstücksnutzung aufgehoben. 

 

5. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Übersi chtskarte 
Eine Ausfertigung dieses Einstellungsbeschlusses sowie eine Übersichtskarte können nach 
telefonischer Rücksprache beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel, Dienstsitz 
Trier, Tessenowstr. 6, 54295 Trier, Zimmer-Nr. 103 eingesehen werden. Bitte beachten Sie 
die am Eingang ausgelegten Hygienevorschriften und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. 

Der Einstellungsbeschluss sowie die Übersichtskarte können auch im Internet unter 
http://www.dlr-mosel.rlp.de eingesehen werden (rechts unter „Direkt zu“: Bodenordnungsver-
fahren -> Pumpspeicherkraftwerk Rio -> 4. Bekanntmachungen -> Einstellungsbe-
schluss.pdf bzw. unter 5. Karten -> Karte zur Verfahrenseinleitung; mit der rechten Maustas-
te auf die Karte klicken -> Link in neuem Fenster öffnen). 

 

Begründung 

1. Sachverhalt: 
Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Pumpspeicherkraftwerk (PSKW) Rio wurde an-
geordnet, um Nachteile für die allgemeine Landeskultur, die durch die Herstellung des 
„Pumpspeicherkraftwerks Rio“ entstehen, zu beseitigen und die erforderlich gewordene 
Neuordnung des Grundbesitzes auszuführen. Des Weiteren wurde das Vereinfachte Flurbe-
reinigungsverfahren angeordnet, um Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere der 
Agrarstrukturverbesserung in Verbindung mit Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu ermöglichen und durchzuführen.  
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Im Jahre 2017 teilten die Stadtwerke (SWT) Trier als Träger der Projektes PSKW Rio dem 
DLR Mosel mit, dass sich aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen der Zeitablauf bis zur 
Planfeststellung erheblich verzögern wird und sich das Vorhaben derzeit nicht realisieren 
lässt. Das Bauprojekt PSKW wird daher von den Stadtwerken Trier bis auf weiteres ruhend 
gestellt.  

Es sind damit nachträglich Umstände eingetreten, die eine Flurbereinigung nicht mehr 
zweckmäßig erscheinen lassen. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft sowie die zuständigen Behörden und Stellen 
wurden zu der beabsichtigten Einstellung gehört. Einwendungen wurden nicht erhoben.  

Die Teilnehmer wurden gemäß §§ 9 und 5 Abs.1 FlurbG durch öffentliche Bekanntmachung 
vom 21.11.2018 über die geplante Einstellung des Verfahrens unterrichtet.  

Die bereits im Verfahrensgebiet vereinbarten Landverzichte nach § 52 FlurbG zugunsten der 
SWT Trier werden gegenstandslos. 

Die zwischen den privaten Grundstückseigentümern vereinbarten Landverzichte wurden 
über einen Abwicklungsplan umgesetzt. 

 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 
Dieser Beschluss wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel als zu-
ständige Flurbereinigungsbehörde erlassen. 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 9 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 
FlurbG und § 1 der Landesverordnung zur Übertragung von Befugnissen nach dem Flurbe-
reinigungsgesetz vom 20.12.1994 (GVBI. S. 485). 

Die formellen Voraussetzungen für die Einstellung des vereinfachten Flurbereinigungsver-
fahrens nach § 9 Abs. 1 Satz 2 FlurbG 

• Begründung des Beschlusses, 

• Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer und 

• Anhörung der zu beteiligenden Behörden und Stellen 

sind erfüllt. 

 

2.2 Materielle Gründe 
Nach sachlicher und rechtlicher Prüfung des Verfahrens ist die Weiterführung des verein-
fachten Flurbereinigungsverfahrens Pumpspeicherkraftwerk (PSKW) Rio nicht mehr zweck-
mäßig, da die Verfahrensziele gemäß des Anordnungsbeschlusses vom 25.03.2013 auf-
grund der nachträglich eingetretenen Umstände nicht mehr erreicht werden können.  

Infolge der zeitlich nicht abschätzbaren Realisierung des Projektes PSKW für das verein-
fachte Flurbereinigungsverfahren kann ein Großteil der geplanten Maßnahmen vor allem die 
Maßnahmen zur Beseitigung von Landnutzungskonflikten im Verfahrensgebiet nicht reali-
siert werden.  

Zur Lösung der weinbaulichen Probleme in der Gemarkung Ensch soll ein eigenständiges 
Weinbergsflurbereinigungsverfahren Ensch eingeleitet werden. 

Ansonsten sind keine so großen agrarstrukturellen oder forstwirtschaftlichen Defizite vor-
handen, dass deren Lösung zeitnah erfolgen muss. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt ein 
diesbezüglicher Bedarf festgestellt werden, wird darauf zu gegebener Zeit in einer eigenen 
projektbezogenen Untersuchung nochmal gesondert eingegangen. 
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Ein vorrangiges Ziel des Verfahrens war es, das Flächenmanagement im gesamten Verfah-
rensgebiet für die geplante Maßnahme PSKW Rio zu ermöglichen und dem Projektträger 
zur Verfügung zu stellen. Auf Grund der Rahmenbedingungen ist dieses Ziel in absehbare-
rer Zeit nicht umsetzbar. Außerdem ist der Grundstücksmarkt durch die Vereinbarungen 
zwischen Grundstückseigentümer und der SWT langfristig blockiert und die Bodenmobilität 
gehemmt. Somit besteht für die Weiterführung des vereinfachten Flurbereinigungsverfah-
rens keine Notwendigkeit mehr, sondern es ist vielmehr geboten, das Verfahren einzustel-
len.  

Die materiellen Voraussetzungen sind damit gegeben, um das vereinfachte Flurbereini-
gungsverfahren Pumpspeicherkraftwerk Rio einzustellen. 

Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. Die Rechts-
mittelfristen richten sich nach den öffentlichen Bekanntmachungen.  

 

Trier, den 18. Mai 2020 

DLR Mosel 

Im Auftrag 
    (Siegel) 
gez. Torben Alles  
 
 
 


